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Vorwort

Nach Cancún ist in vielerlei Hinsicht vor Cancún. Der US Handelsbeauftragte Zoellick wirft den
vermeintlichen „Neinsagern“ und „Blockierern“, also den Entwicklungsländern, den Missbrauch der
WTO als Protestforum vor. Die EU-Kommission tritt offiziell in eine Phase der Reflexion, vergisst aber
vorher nicht ihre scheinbar weitgehenden Zugeständnisse an Entwicklungsländer deutlich hervorzu-
stellen. Zeichen der Rückbesinnung, Signale der Bereitschaft, mit ihren Verhandlungspositionen
weiter auf die Entwicklungsländer zuzugehen, sucht man vergeblich. Zudem soll jetzt allem Anschein
nach der zweite Entwurf für eine Abschlusserklärung in Cancún, der vom Konferenzvorsitzenden
Derbez vorgelegt wurde, Grundlage für die Verhandlungen werden. Dieser Entwurf ist der Inbegriff der
Anti-Entwicklungs-Agenda der WTO.

Ein Kurswechsel in der deutschen und europäischen Handels- und Agrarpolitik, eine Revision des
Verhandlungsmandats der EU-Kommission ist dringend erforderlich. Die Singapur-Themen
(Investitionen, Wettbewerb, öffentliches Beschaffungswesen, Handelserleichterung) müssen von der
Verhandlungsagenda gestrichen, Flexibilität beim Zollabbau im Industriegüterbereich gewährt und
effektive Regeln für die Sonder- und Vorzugsbehandlung der Entwicklungsländer etabliert werden.
Im Agrarbereich muss dem Schutz der Grundnahrungsmittelproduktion im Süden und einer Beendi-
gung des Dumping höchste Priorität eingeräumt, entsprechende Regelungen im Agrarabkommen
eingeführt werden. Die WTO darf eine nachhaltige, ländliche Entwicklung in Nord und Süd nicht
behindern, sondern muss diese im Gegenteil fördern.

Germanwatch, FIAN-Deutschland und der Weltladen-Dachverband setzen sich im Rahmen ihres
gemeinsamen Projektes „Ernährung sichern – für eine globale Agrarwende“ für die Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung und für faire Regeln im Agrarhandel ein. Sie lehnen den Derbez-Text als
Verhandlungsgrundlage ab, da er schwerwiegende Konsequenzen für die kleinbäuerliche Landwirt-
schaft im Süden und einen Verstoß gegen das fundamentale Menschenrecht auf Nahrung bedeuten
würde. Die nachfolgende Analyse und Bewertung des Derbez-Textes aus menschenrechtlicher und
entwicklungspolitischer Perspektive zeigen die Defizite und mahnt die notwendigen Korrekturen an.
Mit der Welthandelskampagne – Gerechtigkeit Jetzt! treten wir für eine gerechte und ökologische
Gestaltung des Welthandels ein. Eine breite Aufklärung der Öffentlichkeit und Mobilisierung sind die
Voraussetzungen, um eine Gegenmacht für den notwendigen Kurswechsel zu organisieren, damit
Welthandelsabkommen zu mehr Gerechtigkeit, nachhaltiger Entwicklung und Armutsbekämpfung
beitragen.

Marita Wiggerthale Ulrich Müller Christoph Albuschkat
Germanwatch FIAN Weltladen-Dachverband

Berlin/Herne/Mainz, November 2003
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Gerechtigkeit jetzt in den WTO-Agrarverhandlungen:

damit das Recht auf Nahrung gesichert wird

Nach Cancún ist vor Cancún

Wie nach einem Sandsturm in der Wüste lassen sich
nach dem Abbruch der WTO-Ministerkonferenz im
mexikanischen Cancún und dem „time-out“ für die
Agrarverhandlungen peu à peu wieder die Konturen
des weiteren Verhandlungsprozesses erkennen.
Anstelle einer wohltuenden, kühlen Brise mit
Anzeichen von Rückbesinnung und einer Revision
der Anti-Entwicklungsagenda der WTO drohen
Entwicklungsanliegen weiter ignoriert zu werden.
Warum? Der Entwurf für die Eckpunkte eines neuen
Agrarvertrags, der von Derbez, dem Konferenzvor-
sitzenden, in Cancún vorgelegt wurde, wird allem
Anschein nach Grundlage für die weiteren Verhand-
lungen. Dieser Derbez-Text wurde von NGOs aus aller
Welt vehement abgelehnt, weil er weitgehende
Marktöffnung von den Entwicklungsländern fordert
und zugleich beim Abbau von handelsverzerrenden
Subventionen in den Industrieländern halbherzig
vorgeht. Damit würde er die Kleinbauern im Süden
schonungslos den subventionierten Billigimporten
aus dem Norden und der unfairen Konkurrenz auf
dem Weltmarkt aussetzen. Das hieße im Klartext:
Zerstörung der Lebensgrundlagen von Kleinbauern,

Missachtung des Menschenrechts auf Nahrung und
Verschärfung der Armutssituation im ländlichen
Raum mit negativen Folgeerscheinungen für die
Umwelt.

Gerechtigkeit Jetzt:
Umsetzung des Rechts auf Nahrung
in den WTO-Agrarverhandlungen

Das Recht auf Nahrung ist ein fundamentales
Menschenrecht, das allen Menschen auf der Welt
zusteht.1 Das Recht auf Nahrung wird als das Recht
eines jeden Menschen auf Zugang zu produktiven
Ressourcen verstanden. Es geht also beim Recht auf
Nahrung nicht vorrangig darum, mit Nahrung
versorgt zu werden, sondern zunächst vielmehr
darum, Menschen die Möglichkeit zu erhalten bzw.
zu eröffnen, sich selbst zu versorgen. Der Staat soll
dafür Rahmenbedingungen schaffen, die es einer
möglichst großen Zahl von Menschen erlaubt, sich
selbst zu ernähren.2

Dies schließt seine Verpflichtungen auf internatio-
naler Ebene mit ein. Demnach müssen Staaten
erstens sicherstellen, dass eigene Politikmaßnahmen
das Recht auf Nahrung in anderen Ländern nicht
verletzen. Das heißt, dass die Industrieländer ihre
Subventionen derart gestalten müssen, dass sie
nicht zu Dumping führen, mit all seinen zerstöreri-
schen Auswirkungen für die kleinbäuerliche Land-
wirtschaft im Süden.

Zweitens müssen Staaten sicherstellen, dass in
internationalen Abkommen – also auch im Agrarab-
kommen der WTO – das Recht auf Nahrung angemes-
sen berücksichtigt wird. Im internationalen Recht
ist präzise festgehalten, dass Staaten gegen das
Recht auf Nahrung verstoßen, wenn sie Abkommen
mit anderen Staaten oder mit anderen internationa-

1 Es ist völkerrechtlich verbindlich im Sozialpakt der Vereinten Nationen festgelegt und vom Welternährungsgipfel
in Rom 1996 nochmals bekräftigt worden.

2 Für Ausführungen zum Recht auf Nahrung siehe FIAN (Hrsg.): Handel und Menschenrechte. Vorrang für die
Menschenrechte vor dem Handelsrecht. Heidelberg. April 2003.

FIAN-AktivistInnen auf der Demonstration am 13.9. in Cancun
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Die Agrarverhandlungen in der WTO

! 1. Januar 1995: In Krafttreten des WTO-Agrarabkommens

! 1999: 3. WTO-Ministerkonferenz in Seattle; Scheitern der Konferenz, kein Start der neuen
Millennium Verhandlungsrunde

! November 2001: 4. WTO-Ministerkonferenz in Doha; Start der Doha Verhandlungsrunde
(sog. Entwicklungsrunde), Verabschiedung der Doha-Entwicklungsagenda

! 12. Februar 2003: Vorlage des ersten Entwurfs für ein Modalitäten-Papier von Stuart
Harbinson, Vorsitzender der Sondersitzungen des Agrarauschusses d.h. der Agrarverhand-
lungen

! 18. März 2003: Vorlage des zweiten Entwurfs für ein Modalitäten-Papier von Harbinson

! 31. März 2003: Einigung auf Modalitäten für ein neues Agrarabkommen (Frist nicht
eingehalten!)

! 13. August 2003: Vorlage eines gemeinsamen EU/US-Textes

! 20. August 2003: Erstmaliges Auftreten der G-17 (später G-21) mit Indien, China,
Brasilien, Südafrika, Argentinien etc. – Wendepunkt in den Agrarverhandlungen

! 12. September 2003: Erstmaliges Auftreten der G-90, der Gruppe der ärmsten
Entwicklungsländer, Auftritt der gestärkten Allianz der 32 (pro Schutzinstrumente für
Entwicklungsländer)

! 10.–14. September 2003: 5. WTO-Ministerkonferenz in Cancún: erneutes Scheitern, keine
Einigung

! 15. Dezember 2003: Hochrangiges Treffen in Genf, das den Post-Cancún-Prozess klären
soll

! Ende 2004: vorgesehenes Ende der Doha Verhandlungsrunde (nicht mehr realistisch!)

! Anfang 2007: mögliches Ende der Doha Verhandlungsrunde?

len Organisationen eingehen, ohne dabei ihre
internationalen Verpflichtungen unter dem Recht
auf Nahrung zu beachten. Doch genau das ist
derzeit bei den WTO-Agrarverhandlungen der Fall!
Mit ihren weitgehenden Marktöffnungsforderungen
an die Entwicklungsländer und mit ihrer Ablehnung
von effektiven Schutzinstrumenten verstoßen die
EU (d.h. auch die deutsche Bundesregierung als EU-
Mitgliedsstaat), die USA und andere agrarexportie-
rende Länder gegen internationale Menschenrechts-
pakte. Das zukünftige WTO-Agrarabkommen darf den
Handlungsspielraum nicht so begrenzen, dass die
Entwicklungsländer nicht mehr in der Lage sind,
ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen umzuset-
zen und das Recht auf Nahrung ihrer Bevölkerung zu
sichern. Das heißt im Klartext: Entwicklungsländern
muss das Recht zugestanden werden, ihre einheimi-
schen Märkte und die kleinbäuerliche Produktion zu
schützen, um das Recht auf Nahrung ihrer Einwoh-
ner zu respektieren, zu schützen und zu gewährlei-
sten.

Verstoß gegen Menschenrechtspakte,
nicht erst seit Cancún

Die Subventionspraxis der EU-Mitgliedsstaaten und
der USA im Agrarbereich belegt, dass diese Länder
ihren Menschenrechtsverpflichtungen nicht nach-
kommen. 2001 unterstützten die USA ihre Landwirt-
schaft mit 97,5 Mrd. US$ und die EU mit 99 Mrd.
US$. Anstatt die Subventionen so auszurichten,
dass sie das Recht auf Nahrung in den Entwick-
lungsländern nicht verletzen, zerstören sie mit ihren
subventionierten, billigen Exporten weiterhin die
Lebensgrundlagen von Kleinbauern. Jenen wird
damit die Möglichkeit genommen, sich selbst zu
versorgen. Die Bemühungen, funktionierende
einheimische Märkte aufzubauen, werden systema-
tisch unterminiert. Diese Subventionspraxis verstößt
gegen das Recht auf Nahrung.
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Koalitionen von Entwicklungsländern in Cancún

(1) G-21: Argentinien, Ägypten, Bolivien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indien, Mexiko, Pakistan, Paraguay, Peru,
Philippinen, Südafrika, Thailand, Venezuela.

Die G-21 forderte einen stärkeren Abbau der handelsverzerrenden Subventionen der
Industrieländer und besseren Marktzugang auf deren Märkten. Sie sah eine durch-
schnittliche/lineare Zollreduzierung für Entwicklungsländer und  – in vager Formulie-
rung – mehr Schutzmöglichkeiten für Entwicklungsländer vor. Die kurz vor Cancún
gegründete G-21 wurde von der EU und den USA als Hauptbedrohung wahrgenommen.

(2) Allianz der 32: Antigua und Barbuda, Barbados, Belize, Botswana, Kuba, Dominikani-
sche Republik, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Jamaika,
Kenia, Mongolei, Montserrat, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Philippinen, Saint
Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent und die Grenadinen, Surinam, Tansania, Trinidad und
Tobago, Türkei, Uganda, Venezuela, Sambia und Simbabwe.

Die Allianz der 32 forderte bessere Schutzmöglichkeiten für Entwicklungsländer.

(3) G-90: Afrikanische Union, AKP-Staaten (Afrika-Karibik-Pazifik), LDCs (Least Developed
Countries - am wenigsten entwickelte Länder).

Die G-90 forderte ebenfalls einen stärkeren Abbau der handelsverzerrenden Subventio-
nen seitens der Industrieländer und eine umfassende Vorzugsbehandlung von
Entwicklungsländern, Sonderregeln für LDCs und die Berücksichtigung spezifischer
Probleme wie die Erosion von Handelspräferenzen.

Das seit 1995 bestehende WTO-Agrarabkommen
zementiert die ungerechten Weltagrarhandelsstruk-
turen. Während die reichen OECD Länder ihre
Landwirtschaft insgesamt mit 311 Mrd. US$ (2001)
unterstützen, stehen den Entwicklungsländern nur 8
Mrd. US$ zur Verfügung. Die im Agrarabkommen
enthaltenen Sonderregelungen für die EU und die
USA und die zugrunde gelegten Basiszeiträume für
die Reduzierung der handelsverzerrenden Subventio-
nen verhinderten die notwendige grundlegende
Umgestaltung des Subventionssystems. Auch beim
Schutz der einheimischen Märkte stehen den
Entwicklungsländern nicht die gleichen Rechte wie
Industrieländern zu. Der Mehrheit der Entwicklungs-
länder ist der Zugang zur Schutzklausel versagt. Sie
würde ihnen bei Marktstörungen ausgehend von
Importfluten und rapidem Preisverfall die Möglich-
keit geben, einen Schutzzoll zu erheben.

Entwicklungsländer haben deswegen seit Beginn der
Agrarverhandlungen gefordert, die bestehenden
Unausgewogenheiten auszugleichen. Bisher jedoch
ohne Erfolg! Insbesondere die Forderungen, die
mehr Gerechtigkeit im Agrarhandel herstellen

würden, wurden bisher systematisch von der EU und
den USA blockiert. Die Forderung der Entwicklungs-
länder, ihre Märkte erst dann weiter zu öffnen,
wenn Dumping beendet wird, findet keinen Nieder-
schlag in den bisherigen Vorschlägen für einen
neuen Agrarvertrag. Gleiches gilt für die Forderung,
einen Zusatzzoll auf die Importe von Agrarproduk-
ten erheben zu dürfen, die von Exportsubventionen
und handelsverzerrenden Subventionen profitieren.
Auch die Forderung, Grundnahrungsmittel von
jeglichen Zollreduktionsverpflichtungen auszuneh-
men und allen Entwicklungsländern für alle Agrar-
produkte die Inanspruchnahme eines Schutzmecha-
nismus’ zuzugestehen, wird nicht angemessen
aufgegriffen.

Die 5. WTO-Ministerkonferenz in Cancún

Schon vor Beginn der Welthandelskonferenz lag ein
erster Entwurf für eine Abschlusserklärung von Perez
de Castillo, dem Vorsitzenden des Allgemeinen Rates
der WTO, vor. Er war schon in Genf von 45 Entwick-
lungsländern als Verhandlungsgrundlage abgelehnt
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worden und fand auch in Cancún keine Zustimmung.
Nur allzu deutlich berücksichtigte er einseitig die
Interessen der EU und der USA. In Cancún sollte
eine Entscheidung fallen über die Aufnahme der
Verhandlungen bei den sog. Singapur-Themen
(Investitionen, Wettbewerb, öffentliches Beschaf-
fungswesen, Handelserleichterung), über die
Eckpunkte eines Abkommens im Agrar- und Indu-
striebereich als auch über die Sonder- und Vorzugs-
behandlung für Entwicklungsländer. Am 13. Septem-
ber wartete dann der Konferenzvorsitzende Derbez
mit einem neuem Vorschlag auf. Er verursachte helle
Aufruhr und allgemeine Fassungslosigkeit. Hatte er
doch trotz der deutlich artikulierten Positionen der
verschiedenen Entwicklungsländerkoalitionen viele
der Anliegen, die von ihnen benannt wurden,
ignoriert. NGOs weltweit kritisierten das undemo-
kratische und intransparente Zustandekommen
dieses Textes.

Die Verwirklichung des Rechts auf
Nahrung im Blick – notwendige Änder-
ungen des Derbez-Textes im Agrarbereich

Der Derbez-Text liefert für den Agrarbereich wesent-
liche Eckpunkte für ein neues Agrarabkommen, auch
wenn er noch keine Zahlen für einzelne Details
enthält. Der Entwurf trägt deutlich die Handschrift
des gemeinsamen EU/US-Vorschlags vom 13. August
2003. Aus Menschenrechts- und Entwicklungsper-
spektive betrachtet, weist er in vielen Punkten in
die falsche Richtung. Ein Kurswechsel ist hier
dringend erforderlich. Die Entwicklungsländer
brauchen eine umfassende Sonder- und Vorzugsbe-
handlung: ihrem Entwicklungsstand und ihren
spezifischen Problemen und Anliegen muss stärker
Rechnung getragen werden. Gemäß der Doha-
Ministererklärung muss diese Sonder- und Vorzugs-
behandlung integraler Bestandteil aller Abkommen
sein, also auch des Agrarabkommens.

(1) Marktzugang: allgemeine Zollreduktions-
formel

Die allgemeine Zollreduktionsformel ist für Entwick-
lungsländer von sehr hoher Bedeutung. Zölle sind
nach dem Verbot von Mengenbeschränkungen für
Importe durch die WTO ihr einziges Instrument, um
die kleinbäuerliche Produktion und die einheimische
Produktion von Grundnahrungsmitteln zu schützen.
Nach den Erfahrungen in der Vergangenheit führten
Zollreduzierungen dazu, dass Importe auf den
einheimischen Märkten in den Entwicklungsländern

zunehmend lokale Produkte verdrängt haben. Lokale
Produkte werden mehrheitlich von Kleinbauern
angebaut. Die Produktion für den lokalen Markt
sichert Existenzen – Existenzen, die durch die WTO
bedroht werden.

a) Derbez-Text
Der Derbez-Text überträgt mit einem minimalen
Unterschied die gemischte Zollreduktionsformel für
Industrieländer auf die Entwicklungsländer. Die
Formel besteht aus drei Stufen (s. Box): für einige
Produkte brauchen die Länder nur eine durch-
schnittliche/ lineare Zollsenkung vorzunehmen, die

Die Mischformel zur Zollreduzierung

! Durchschnittliche, lineare Zollreduzierung: Die
Zölle werden im Durchschnitt um einen be-
stimmten Prozentsatz gesenkt, z.B. um 24% wie
in der vorherigen Verhandlungsrunde für
Entwicklungsländer. Dabei ist eine gewisse
Mindestreduzierung für jeden einzelnen Zoll
einzuhalten. Insgesamt gibt dies Ländern
größeren Spielraum, die Zollsätze bestimmter
Produkte weniger zu senken, wenn sie an
anderer Stelle mehr reduzieren.

! Nicht-lineare Zollreduzierung („Schweizer
Formel“): Hohe Zolle werden stärker gesenkt als
niedrige. Die unterschiedlichen Zölle werden
aneinander angeglichen.

! Quasi zollfreier Marktzugang: Die Zölle müssen
auf einen Zollsatz von 0-5% reduziert werden.

ihnen größeren Spielraum lässt. Für einen zweite
Gruppe von Zöllen wird die nicht lineare Schweizer
Formel angewandt, die zu einer stärkeren Reduzie-
rung  von hohen Zöllen führt. Für einen dritten
Bereich müssen die Zölle auf Null gesenkt werden
(für Entwicklungsländer Null bis 5%). Eine echte
Sonder- und Vorzugsbehandlung für Entwicklungs-
länder ist nicht vorgesehen. In keinem der WTO-
Vorschläge vor Cancún sind so weitgehende Markt-
zugangsforderungen an Entwicklungsländer gestellt
worden. Der Derbez-Text verschärft die Formel für
Entwicklungsländer drastisch und übernimmt damit
die EU-US-Position aus ihrem gemeinsamen Papier
vom 13. August 2003.

b) Entwicklungspolitische Bewertung und
Schlussfolgerung

Entwicklungsländern wird im Derbez-Text eine sehr
weitgehende Marktöffnung abverlangt. Sie würde
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die Lebensgrundlagen von Millionen
von Kleinbauern zerstören bzw.
gefährden. Das Recht auf Nahrung all
dieser Menschen würde missachtet.
Deswegen ist die Zollreduktionsformel
aus entwicklungspolitischer und
menschenrechtlicher Perspektive völlig
inakzeptabel.

Stattdessen sollte für die Entwick-
lungsländer höchstens die erste
Zollkategorie der durchschnittlichen,
linearen Reduzierung gelten wie
auch von der G-21 gefordert. Nur sie
würde einen Schutz der „importsensi-

die Kriterien für die Auswahl noch festgelegt
werden. Für die speziellen Produkte würde eine
geringere Zollreduzierung gelten, wie für die
anderen Produkte in der Zollkategorie „lineare
Zollreduzierung“. Sollten die Ausgangszollsätze
schon sehr niedrig sein – Grenze muss noch festge-
legt werden -, würde die Notwendigkeit der Zollre-
duzierung entfallen.

b) Entwicklungspolitische Bewertung und
Schlussfolgerung

Die Aufnahme von „speziellen Produkten“ ist an sich
positiv zu bewerten, aber in dieser Form völlig
unzureichend. Bei genauer Festlegung der Kriterien
droht sie weiter verwässert zu werden. Nur eine
völlige Ausnahme von jeglicher Zollreduzierung
würde für diese Produkte einen effektiven Schutz
erlauben. Zudem ist zu befürchten, dass die Liste
von speziellen Produkten nur auf einige wenige
Produkte beschränkt wird.

Erstmalig wird für “spezielle Produkte” mit sehr
niedrigen Ausgangszollsätzen in Aussicht gestellt,
überhaupt keine Zollreduzierung vornehmen zu
müssen. Auch dies ist grundsätzlich positiv zu
bewerten. Entwicklungsländer4 hatten aber gefor-
dert bei Produkten, mit  niedrigen Ausgangszollsät-
zen ein Anheben ebendieser vorzusehen. Dies würde
der Situation in Ländern wie Honduras, Kuba und
Sri Lanka Rechnung tragen, die Ausgangszollsätze
von 35%, 40% bzw. 50% haben.

3 Structural Adjustment Participatory Review International Network, SAPRIN (2002): The policy roots of economic
crisis and poverty. Chapter 6: The impact of agricultural sector adjustment policies on small farmers and food
security. Washington.

4 Siehe Vorschlag von der Dominikanischen Republik, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka und
Venezuela. WTO Dokument JOB(02)/174. Vgl. Green, Duncan, Rice, Tim (2003): Development and Agriculture in
the WTO. A Comparison between the Development Box, the EU’s Food Security Box and the Harbinson Draft
Modalities. London.

Eröffnung des gemeinsamen Forums der Bauern und Indigenas
am 9. September 2003 in Cancún

blen“ Produkte und Produzenten
erlauben. Bezeichnenderweise wird die
Formulierung „importsensibel“ nur bei der Zollreduk-
tionsformel für Industrieländer erwähnt.

(2) Marktzugang: Ausnahmeregelung für
Grundnahrungsmittel

Die Produktion von Grundnahrungsmitteln für den
lokalen Markt stellt einen wesentlichen Beitrag zur
Ernährungssicherung und zur Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung dar. Sich selbst versorgen zu
können, setzt voraus, dass Kleinbauern einen
Absatzmarkt für ihre lokalen Anbauprodukte haben.
Erfahrungen in Mexiko zeigen, wie wichtig der
einheimische Absatzmarkt für die Sicherung der
Lebensgrundlagen von Kleinbauern ist. Die Öffnung
der Märkte für Importe und die geringere staatliche
Unterstützung für Kleinbauern hat die Pro-Kopf-
Produktion bei grundlegenden Getreideprodukten in
der Zeit von 1980-2000 um 10% reduziert. Die
Abhängigkeit von Importen stieg im Gegenzug von
18% 1980 auf 43% Ende 1990 an. Ländliche Ge-
meinden sind so zunehmend nicht mehr in der Lage,
ihren eigenen Grundbedarf mit Lebensmitteln zu
decken. Sie müssen Lebensmittel zukaufen, die sie
sich aber nicht leisten können. Unterernährung ist
die Folge.3

a) Derbez-Text
Entwicklungsländern soll beim Marktzugang zusätzli-
che Flexibilität gewährt werden. „Spezielle Produk-
te“ dürfen ausgewiesen werden, allerdings sollen
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Die Allianz der 32 ist in ihrer Forderung zu
unterstützen, Grundnahrungsmittel in Entwick-
lungsländern grundsätzlich von jeglicher Zollre-
duzierung auszunehmen. Angesichts der national
sehr unterschiedlichen Situation sollten Entwick-
lungsländer die jeweiligen Grundnahrungsmittel
in Abstimmung mit ihren Entwicklungsbedürfnis-
sen selbst bestimmen dürfen. Zudem sollte es
ihnen möglich sein, ihre Liste von “speziellen
Produkten” anpassen zu können, falls die Um-
stände dies erfordern. Die Einführung des Kon-
zeptes der speziellen Produkte muss unabhängig
von der allgemeinen Zollreduktionsformel
erfolgen.

(3) Marktzugang: Ausnahmeregelung
„Schutzmechanismus“

Im Agrarabkommen ist schon eine
spezielle Schutzklausel5 verankert. Sie
greift Befürchtungen auf, dass die
Abschaffung von nicht tarifären Han-
delshemmnissen wie z.B. Mengenbe-
schränkungen zu Importfluten führt,
welche die einheimische Produktion
beeinträchtigt und die internen Preise
drückt. Die Anwendung von Zöllen
wurde hier als nicht ausreichend angese-
hen! Die Einführung der speziellen
Schutzklausel kommt somit einer Aner-
kennung der Unzulänglichkeit der
Schutzmaßnahmen im Rahmen des GATT
gleich. Die besondere Schutzklausel steht nicht
allen WTO-Mitgliedsländern offen. Nur jene Länder,
die quantitative Beschränkungen in Zölle für ihre
Agrarprodukte umgewandelt haben, konnten die
Schutzklausel bei der WTO registrieren und folglich
auch anwenden. Dies trifft für alle OECD Staaten zu,
aber nur für 21 Entwicklungsländer. Zusatzzölle
können zum Schutz gegen Marktstörungen dann
ergriffen werden, wenn die Importe einer Ware eine
bestimmte Volumengrenze überschreiten („Volumen-
Trigger“6) oder wenn die Importe eine bestimmte
Preisgrenze unterschreiten („Preis-Trigger“7). Die EU
darf die Schutzklausel bei 539 (!) Zolllinien anwen-
den. In der Zeit von 1998-2001 hat sie 130 Mal von

ihr Gebrauch gemacht, trotz hoher Ausgangszollsät-
ze bei ihren importsensiblen Produkten wie Zucker
und Milchprodukten.

a) Derbez-Text
Einer Einführung eines speziellen Schutzmechanis-
mus nur für Entwicklungsländer wird zwar zuge-
stimmt, aber mit der Einschränkung, dass die
jeweiligen Bedingungen und der Anwendungsbe-
reich für die Produkte noch festzulegen sei. Die
Weiterführung der bisherigen Schutzklausel (v.a. für
Industrieländer) soll noch verhandelt werden.

b) Entwicklungspolitische Bewertung und
Schlussfolgerung

Die Aufnahme des speziellen Schutzmechanismus
(SSM) nur für Entwicklungsländer im Derbez-Text ist
positiv zu bewerten, aber auch hier völlig unzurei-

5 Der Artikel 5 des Agrarabkommens, d.h. die Schutzklausel, ist eine Ausnahme von der generellen Regel in Artikel
4, die andere Grenzmaßnahmen abgesehen von Zöllen verbietet.

6 In der Zeit von 1995-1999 wurde der Volumen-Trigger insgesamt 238 Mal angewandt von der EU, Japan, Korea,
Polen, der Slowakei und der Tschechei.

7 In der Zeit von 1995-1999 wurde der Preis- Trigger insgesamt 487 Mal angewandt von der EU, Japan, Korea, den
USA, Polen Costa Rica, Ungarn und Schweiz. Die EU hat den Preis-Trigger bei verschiedenen Zuckerprodukten
praktisch permanent angewandt.

chend. Es ist zu befürchten, dass der SSM nur bei
den speziellen Produkten zur Anwendung kommen
darf. Aber Importfluten und ein drastischer Preis-
verfall bei Importen können bei jedwedem Produkt
weitgehende schädigende Auswirkungen auf die
ländliche Wirtschaft, die Beschäftigung und die
Einkommen der Bauern haben. Es gibt keinen Grund
a priori einige Agrarprodukte von diesem Schutz
auszunehmen.

Die Allianz der 32 ist in ihrer Forderung zu
unterstützen, den speziellen Schutzmechanismus
für alle Entwicklungsländer und für alle Agrar-
produkte einzuführen.

Werbung in Jamaika für H-Milch als Ersatz für Frischmilch
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(4) Einheimische Subventionen:
Blaue Box

Die Blaue Box war Teil des „Blair-
House-Abkommens“ zwischen der EU
und den USA. Sie war eigentlich als
„Übergangslösung“ angelegt, um
insbesondere der EU und den USA
Spielraum für die Einleitung des inter-
nen Reformprozesses zu geben. Also
eine Sonderbehandlung für die Indu-
strieländer!

a) Derbez-Text
Derbez sieht eine Obergrenze für die
Blaue Box Subventionen in Höhe von
5% des Gesamtwerts der landwirtschaft-
lichen Produktion vor. Darüber hinaus
wird eine jährliche lineare Reduzierung
für X Jahre vorgesehen.

b) Entwicklungspolitische Bewer-
tung und Schlussfolgerung

Nach den Exportsubventionen und der Marktpreis-
stützung, haben die Blaue Box Subventionen den
größten handelsverzerrenden Effekt. Sie tragen
damit wesentlich zum Dumping bei und sind damit
wesentlicher Teil der unfairen Agrarhandelsregeln.
Ungerechte Welthandelsstrukturen zu beseitigen,
heißt in diesem Fall, die Blaue Box abzuschaffen.

(5) Einheimische Subventionen: Grüne Box

Die Grüne Box enthält 13 verschiedene Programme
mit „entkoppelten Direktzahlungen“, von denen im
Prinzip keine oder höchstens geringe Handelsverzer-
rungen oder Auswirkungen auf die Erzeugung
ausgehen dürfen. Die Unterstützung darf sich dabei
nicht wie eine Preisstützung für die Erzeuger
auswirken. Nicht alle grüne Box Maßnahmen genü-
gen diesen Vorgaben. Maßnahmen wie direkte
Einkommenszahlungen, Einkommensversicherungen
und Investitionsförderungen haben ein hohes
handelsverzerrendes Potential. Die Strategie der EU
und der USA sieht eine zunehmende Umschichtung
von der gelben und blauen Box in die grüne Box
vor.

a) Derbez-Text
Die Kriterien der grünen Box sollen überprüft
werden, um so zu gewährleisten, dass Maßnahmen,
die unter diese Kategorie fallen, keine oder höch-
stens geringe handelsverzerrende Wirkungen oder
Auswirkungen auf die Produktion haben.

b) Entwicklungspolitische Bewertung und
Schlussfolgerung

In der Wirtschafts-Literatur wird bestätigt, dass es
unmöglich ist, die Landwirtschaft ohne verzerrende
Effekte zu unterstützen. Jegliche Stützungsmaßnah-
me wirken langfristig wie externe Kostenersparnisse
und erhöhen bei vorgegebenen Preisen die Ange-
botsmenge. Auch die OECD bestätigt, dass mit dem
Umfang der grüne Box Subventionen auch ihr
handelsverzerrendes Potential steigt. Ihr Beitrag
zum Dumping ist damit unbestritten. Auf der
anderen Seite sind Subventionen in Europa notwen-
dig, um einen Anreiz für eine nachhaltige Landwirt-
schaft und eine nachhaltige ländliche Entwicklung
zu setzen.

Eine Überprüfung der Kriterien der grünen Box
ist deswegen entwicklungs- und umweltpolitisch
gesehen die richtige Antwort auf die beschriebe-
ne Herausforderung. Der Derbez-Text ist diesbe-
züglich positiv zu bewerten. Allerdings muss
sichergestellt werden, dass die Überprüfung
ernsthaft und zielgerichtet durchgeführt wird und
Dumping ausgehend von der grünen Box beendet
wird.

(6) Exportwettbewerb: Exportsubventionen

90% aller geleisteten Exportsubventionen weltweit
gehen auf die EU zurück. Exportsubventionen sind
das offensichtlichste „Dumping-Instrument“, weil es
kein anderes Ziel verfolgt, als die Preise unter die

Die Subventions-Boxen des
WTO-Agrarabkommens

Gelbe Box: Subventionen, die aufmerksam
überprüft und im Laufe der Zeit reduziert
werden (z.B. Marktpreisstützung).

Blaue Box: Subventionen, die in Verbindung mit
produktionsbeschränkenden Programmen
geleistet werden (z.B. Tier- und Flächenprämi-
en). Sonderregelung v.a. für EU und USA.

Grüne Box: Subventionen, die als gering oder
nicht handelsverzerrend angesehen werden und
deswegen akzeptiert sind. Sie müssen nicht
reduziert werden (z.B. direkte Einkommens-
zahlungen, Umweltprogramme).
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Herstellungskosten zu senken, damit die EU-
Überschüsse über den Weltmarkt abgebaut werden
können. Gleiche Wirkungen gehen von Exportkredi-
ten und Nahrungsmittelhilfe aus, die wesentlich von
den USA in Anspruch genommen werden.

a) Derbez-Text
Bisher ist eine völlige Abschaffung der Exportsub-
ventionen für Produkte anvisiert, die von Interesse
für Entwicklungsländer sind. Für alle anderen
Produkte sollen die Exportsubventionen weiter
reduziert werden, mit dem Ziel des Auslaufens.

b) Entwicklungspolitische Bewertung
Die völlige Abschaffung der Exportsubventionen für
Produkte von Interesse für Entwicklungsländer ist
im Ansatz positiv. Aber es bleibt zu befürchten,
dass die EU bei jenen Produkten einen Riegel
vorschiebt, die ihnen als sensibel erscheinen. Dies
wurde in Cancún bereits von der Kommission
angedeutet. Ungeklärt ist nämlich die Frage, wer
bestimmt, welche Produkte von Interesse für
Entwicklungsländer sind. Eine Verlängerung der
Exportsubventionen auf den St. Nimmerleinstag für
die restlichen Produkte ist scharf zu verurteilen.

Angesichts ihres offensichtlichen Beitrags zum
Dumping, müssen alle Exportsubventionen
abgeschafft werden. Ein entsprechendes Datum
ist im neuen Agrarvertrag festzulegen. Für
Exportkredite und Nahrungsmittelhilfe sind
strenge Richtlinien notwendig, die ihren Miss-
brauch zur Überschussbeseitigung verhindern.

7) Sonder- und Vorzugsbehandlung

Wie bereits ausgeführt, soll die Sonder- und Vor-
zugsbehandlung integraler Bestandteil aller Abkom-
men sein. Deren Umsetzung ist im Agrarabkommen
bisher völlig unzureichend. Dem Entwicklungsstand
der Entwicklungsländer und ihren spezifischen
Problemen wird in keinster Weise angemessen
Rechnung getragen. Einzig bei den speziellen
Produkten und dem speziellen Schutzmechanismus
findet die in Doha eingegangene Verpflichtung
ansatzweise ihren Niederschlag. Es ist jedoch
auffallend, dass keine S&DT-Maßnahme unilateral
nur den Entwicklungsländern zugestanden wird.
Denn auch bei den speziellen Produkten findet sich
jetzt ein Pendant für Industrieländer im Derbez-
Text, die neue Kategorie der „nicht-handelsbezoge-
nen Produkte“. Die Schutzklausel (Pendant zu SSM,
aber stärker) hingegen steht den Industrieländer
sowieso schon seit 1995 zur Verfügung.

Die Vorschläge für einen neuen Agrarvertrag stellen
nicht einmal Chancengleichheit her, geschweige
denn eine Situation der Vorzugsbehandlung der
Entwicklungsländer! Statt dessen finden sich nach
wie vor wirksame Sonderregelungen für Industrie-
länder z.B. die Fortführung der blauen Box und der
Friedensklausel. Diese Situation ist unhaltbar.

Entwicklungsländer werden ihren Menschenrechts-
verpflichtungen nur nachkommen können, wenn die
Industrieländer gleiches tun und ihr Dumping
beenden und wenn der Handlungsspielraum beim
Schutz der kleinbäuerlichen Produktion nicht durch
weitgehende Marktzugangsforderungen und schwa-
che Schutzinstrumente eingeschränkt wird.

Protestaktion während der Eröffnungszeremonie der
Ministerkonferenz. Vertreter der Zivilgesellschaft
hielten mit zugeklebtem Mund Schilder hoch wie „WTO
undemocratic“ oder „WTO anti-development“.
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Wie geht’s weiter nach Cancún?

Cancún offenbarte erneut das Transparenz- und Demokratiedefizit der WTO. Sie ist
weit davon entfernt, ein Verhandlungsforum zu sein, in dem alle Mitglieder gleiche
Beteiligungsrechte haben. Deshalb wird die Legitimität der WTO als Institution mit
weitreichenden Befugnissen zu Recht in Frage gestellt. Gleiche Beteiligungsrechte
und transparente Verfahren sind unabdingbar, damit multilaterale Abkommen die
Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer widerspiegeln und ihnen
Entwicklungschancen eröffnen. Entscheidend für die Durchsetzung ihrer Interessen

Protestaktion auf einer der Zugangsbruecken zum Konferenzgebäude.
Lee Kyung Hae war der koreanische Bauer, der sich in Cancun das Leben
nahm.

ist dabei ebenso die Beständigkeit der Entwicklungsländer-Koalitionen, wie sie sich in
Cancún dargestellt haben. Insbesondere die Fähigkeit der G-21, ihre Einheit zu
bewahren und sich die Anliegen der
G-90 und der Allianz der 32 zu eigen zu machen, wird entscheidend für den weiteren
Verlauf der Agrarverhandlungen sein. Um dies zu gewährleisten gilt es auch, die G-90
und die Allianz der 32 in ihren Forderungen zu unterstützen.

Multilaterale Abkommen sollten nach wie vor Vorrang vor bilateralen und regionalen
Abkommen haben. Aber das Bekenntnis zum Multilateralismus muss seitens der
Industrieländer einher gehen mit der Bereitschaft, auf die Forderungen der Entwick-
lungsländer einzugehen. Multilaterale, regionale und bilaterale Handelsabkommen
sind so zu gestalten, dass sie zu mehr Gerechtigkeit, nachhaltiger Entwicklung und
Armutsbekämpfung beitragen.
In der jetzigen Form wird die WTO diesen Ansprüchen in keiner Weise gerecht. Ein
Kurswechsel in der Handelspolitik ist dringend notwendig. Dafür engagieren sich
FIAN-Deutschland, Germanwatch und der Weltladen-Dachverband im Rahmen der
Welthandelskampagne Gerechtigkeit Jetzt! zusammen mit Partnern aus Süd und Nord.


